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Art der baulichen Nutzung
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"Martinsheim/ Ernteweg"
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Fassung für die Bekanntmachung
gemäß § 10 (3) BauGB

VERFAHRENSVERMERKE
1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Rat der Stadt Mendig hat am 21.03.2017 gemäß § 2 (1) 
BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplans beschlossen. 
Der Beschluss wurde am 03.05.2017 ortsüblich bekannt 
gemacht.

2. FRÜHZEITIGE  BETEILIGUNG
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
BauGB wurde am 21.03.2017 beschlossen, am 03.05.2017 
ortsüblich bekanntgemacht und erfolgte vom 10.05.2017 bis 
24.05.2017.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie
der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) wurde am 21.12.2021
beschlossen, am 02.02.2022 ortsüblich bekannt gemacht und
erfolgte vom 14.02.2022 bis 16.03.2022.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 04.02.2022
informiert.

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

3. BETEILIGUNG
Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a (3) i.V.m.
§ 3 (2) BauGB sowie der von der Planung berührten Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2)
BauGB wurde am 18.07.2023 beschlossen, am 23.08.2023
ortsüblich bekannt gemacht und erfolgte vom 01.09.2023 bis
04.10.2023.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 30.08.2023 
informiert.

4. ERNEUTE BETEILIGUNG

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

........................................................
Dienstsiegel / Bürgermeister

Stadt Mendig, ...................................

Die erneute eingeschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 4a (3) i.V.m. § 3 (2) BauGB sowie der von der
Planung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurde am
26.08.2025 beschlossen, am 14.11.2025 ortsüblich bekannt
gemacht und erfolgte vom 17.11.2025 bis 17.12.2025.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 
14.11.2025 informiert.

5. ERNEUTE EINGESCHRÄNKTE
BETEILIGUNG

Der Rat der Stadt Mendig hat am ................................ die
Aufstellung des Bebauungsplans gemäß § 10 (1) BauGB als
Satzung beschlossen.

6. SATZUNGSBESCHLUSS

Die Aufstellung der Bebauungsplansatzung, bestehend aus
der Planzeichnung und den Textfestsetzungen der Begründung
und dem Umweltbericht einschließlich Anlagen wird hiermit
ausgefertigt. Sie ist identisch mit dem Willen des Rats der
Stadt Mendig gemäß Satzungsbeschluss vom
................................ .

7. AUSFERTIGUNG
Der Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplans als
Satzung gemäß § 10 (1) BauGB wurde am ................................
gemäß § 10 (3) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft
getreten.

8. BEKANNTMACHUNG / INKRAFTTRETEN

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise

RECHTSGRUNDLAGEN

Datengrundlage zum Kataster
©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2024, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]  

Stadt-Land-plus GmbH, Boppard-Buchholz den 05.11.2025

Ver- und Entsorgungsleitungen
Die nachrichtliche Übernahme der Leitungen erfolgte nach Angaben der jeweiligen Ver- und
Entsorgungsträger. Die zeichnerische Darstellung gibt nur deren ungefähre Lage wieder.

HINWEISE ZU DEN PLANGRUNDLAGEN
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Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Flurstücksnummer72/2

Katasterlinie, -punkt

von Natur und Landschaft 

Grundstücksgrenze (Vorschlag)

Höhenlinie in m über NHN

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Aufschüttung
Abgrabung

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche zugunsten öffentlicher Versorger

Mülltonnen- Aufstellbereich

Mit Geh-, und Leitungsrecht zu belastende Fläche zugunsten des Eigentümers
von Grundstück Gemarkung Obermendig, Flur 12, Flurstück 359/8

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Nachrichtliche Übernahmen und sonstige Darstellungen

14 Maßkette, gerundete Werte

ü.NHN
340,3 m Höhenreferenzpunkte

323
.00

1

2

Maßnahmen und Flächen, zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung

TEXTFESTSETZUNGENTEXTFESTSETZUNGENTEXTFESTSETZUNGEN

HINWEISE ZU DEN TEXTFESTSETZUNGEN

HINWEISE ZU DEN TEXTFESTSETZUNGEN
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